
Einrichtung von allgemeinen Behindertenparkplätzen am U-Bahnhof Rotkreuzplatz – 
Winthirstraße

I. Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO:
 
Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Behindertenbeirat der LHM München und dem 
Kreisverwaltungsreferat zum weiteren Vorgehen bei der Ausweisung von allgemeinen 
Behindertenparkplätzen an zentralen S- und U-Bahnhöfen mit behindertengerechten 
Zugangsmöglichkeiten (Aufzügen) werden für den U-Bahnhof Rotkreuzplatz und den 
Rotkreuzplatz mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten folgende allgemeine 
Behindertenparkplätze eingerichtet:

Winthirstraße

In der Winthirstraße Nordostseite nördlich der Einmündung Wendl-Dietrich-Straße werden ab 
Beginn der Parkmöglichkeiten 4 Behindertenparkplätze eingerichtet.
Die Behindertenparkplätze sind mit Zeichen 314 StVO, Zusatzzeichen Rollstuhlfahrersymbol 
und „nur mit Parkausweis lesbar im Fahrzeug“ (BY 14-04) zu beschildern und mit weißer 
Farbe zu markieren.

Begründung:

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Behindertenparkplätze am U-Bahnhof Rotkreuzplatz 
und dem Rotkreuzplatz selbst ist nach Meinung des Behindertenbeirats der LHM München zu 
gering. Geeignete oder ausreichende Parkmöglichkeiten stehen in zumutbarer Nähe der 
Zugangsmöglichkeiten weder auf Privatgrund noch auf öffentlichen Verkehrsflächen zur 
Verfügung. Die Einrichtung der allgemeinen Behindertenparkplätze ist deshalb im Interesse 
Behinderter  dringend erforderlich.

Anhörungen:

a)    Das Polizeipräsidium München hat der Maßnahme am              zugestimmt.
b)    Der örtliche Bezirksausschuss BA 9 Neuhausen-Nymphenburg hat der Maßnahme 
am          zugestimmt.
 
 

II. Abdruck von I.
 
an den techn. Dienst - KVR-III/3
zur weiteren Veranlassung.
Auftrag erteilt:                                                   Auftrag ausgeführt:
 

III. Abdruck von I. und II.

Kreisverwaltungsreferat 
Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung. Mobilität
Verkehrssicherheit und Mobilität
KVR-I/333 

Telefon: 0 233-39700 
Telefax: 0 233-39998 
Herr Geck 
peter.geck@muenchen.de 

Datum: 01.04.2020 
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per E-Mail an das Polizeipräsidium München, E 4
per E-Mail an das      PLAN-HAI-31-1
per E-Mail an das KVR III/3 (baustellen.kvr@muenchen.de)
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Nach Ausführung über KVR – HA I/333

a) zum Akt-Str.: Winthirstraße
b) Zum Sonderakt Verfügungen 2020 
 
gez.

Geck


